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für die Übergabe der Niederländischen Wehrmacht. 

I. Die gesamte Wehrmacht, deren Niederlande gilt als Kriegsgefangen. 
Hierzu sind die ~~chstehenden Massnahmen unverzüglich durchzuführen: 
d.) Die Truppenteile des Heeres haben an den Stellen zu bleiben und 

zu halten, an denen sie sich zur Zeit befinden. 
Eine Liste aller Truppenteile und ihren derzeiti~e.u-Aufenthalt 
ist ,mir unverzüglich zu übergeben. Die Zahlen sind festzustellen: 
getrennt nach Generalen, Stabs-Offizieren, sonstigen Offizieren, 
UnteruffizL::nm und Mannschaften. 
Alle Waffen, Fahrzeuge und Pferde sind einheitsweise zusammen-

zustellen und listenmässig festzulegen. Die Waffen sind getrennt 
nach Arten (Gewehre, Maschinengewehre, Geschütze, Panzerabwehr
kanonen usw. ) festzustellen und niederzulegen. 
De'Gleichen ist mit der ~unition zu verfahren. Jede Vernichtung 
oder Beschädigung von Waffen und Munition hat zu unterbleiben. 
Hierfür ist der Oberbefehlshaber des Niederländischen Heeres 
und die Kor::unandeure der Truppenteile verantwortlich. 

2.) Die Truppenteile der Luftwaffe haben auf ihr~n Flugplätzen zu 
verbleiben.. Kein Flugzeug darf den Platz verlassen. 
Das Fliegerpersonal hat sich in seinen Unterkünften und Kasernen 
ohne Waffen aufzuhalten. Es ist listenmäseig getrennt n~ch Offi
zieren, Unteroffizieren und Mannschaften zu erfassen. 
Jn gleicher Weise sind die Flugzeuge getrennt nach Arten auf den 
Flugplätzen zur Übergabe bereitzustellen. SNO
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Niederländische F1ugzeugbesat~en, die sich ausserhalb des 

Niederländischen Hoheitsgebietes befinden, sind nach den Niede 

landen zurückzurufen und zu verp~ichte~, nicht mehr gege~ 

Deutschland zu kämpfen~~ 

.Flugzeuge, Waffen, Betriebsstoff, Werkstätten usw.' siDd unbe

schädigt im derzeitigen ZUstand zu übergeben] 

Die Verantwortung tra6en 'wie beim Heer die be-::rer:fenden ~(OIn!lk"Ul 

deure. 

3~) Die ~iegs:fahrzeuge in den europäischen 'feritorialgewässern 

der Niederlande sind in den Häfen zu belnssen, die Feuer sind 

zu löschen. Offiziere und Maruaschaften bleiben auf ihren Schif 

fen bez-:','. -v/erden in Kasernen unter3ebr:~-'.cht. Sh;'"Mnd in :;leich 

Vleise listenmässig wie beim Heer zu erfassen. 

Eine Liste deI" Schiffe und sons tige l"ahrzeu&e tU t St,~,ndortan

gabe ist unverzüglich zu übergeben. 

4.) Die FestUIl[;en u.-rJ.d kriegsmssigen Anlagen ( Wa.ffenarsenale, 

1:unitonsdepots, Riist1..:lY'..gsfO-b::ciken US',":. sind unbeschiicli,~'t zu 

überGeben.' 
• Ho ," 

Die Kommandanten, Bef:.:hlshaber und Ve;:'~7al ter verb12iben an Ort 

und Stelle und sind für die Unversahrtheit ver::Jltwortlich~ 

5.) An elie Ver.,7al tunccn der Stii,l te und Gen;,cinclen und c.n die Bevöl

kerung ist, ein Befehl zu erlassen, dass jede feindselige Hand
lung ge:.; ,:n das Deutsche, Heer, seine Angehörigen und Einrichtun 

t;eu' zu unte:rbleiben ha'f,e-n. und dass unh~dingt Ruhe' zu bew!:1h:ren 

ist. 

Dnb:~i ist Z'":.l betonen, dass Zuwiderhandlungen n:-.. ch deutsch,;-u 

,,:esetsen stren~; ge.::thn0,et \;7eI"(~.en. 

6~) Die NiederländL:;chen Offiziere behalten ihre ,,;,'cffen, bleiben 

Vors8setzte ihrer ll2llllschaften und sind für Ruhe und Ord~ung 
ihrer Truppent eile verant':7ortlich. 

7~) nie deutschen 'Truppen v;<]:rden das noch nicht von ihricn besetzte 

Gebiet (ler Uiederl.ande besetzen. Die Besetz-ung ist von den 

Niederländischen Behörden in jeder Bezi8,hun,;i zu unterstü~z2n. 

8.') Als Befer~8haber b .:stirme i,~h zunächst für das gesnmte niecler

ländiscllC Gebiet mit Ausn.:."1.b.me von Zeeland Generalleutnant 

Hansen als Bezirk~ - Befelll;l;;;;:b;-r-'fiu. 'l'i~rd-~iederlande, ein

schliesslich <ler Uo:rdseeinscln bis zur Linie des Norcl..-Zee-K2.n~ 
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Das Fliegerpersonal hat sich in seinen Unterkürrften 

und Kasernen ohne Waffen aufzuhalten. Es ist listen

mäßig getrennt nach Offizieren, UnteroffizÖLeren 'und 
, , 

Mannschaften zu erfassen. Jn gleicher Weise sind die 

Flugzeuge getrennt 'nach Arten auf den Flugplät~en 

zur Übergabe bereitzustellen. 

Jch erwarte, daß 1!"'lugzeugbesatzungen, die außer

halb der europäischen Niederlande sind, zu~ückgeru

fen werden und zurücldcehren. 

Jede holle Flugzeugbes8.tzung, die im '.'1 ei teren 

Verlauf des Krieges in Gefangenschaft gerät -..\:~de als 

Franktireur behandelt werden. 

J?luezeuge, Waffen, Betriebsstoff, \(eT~{sti:~tten. 

umv., sind' unbesch~,di8t im derzeitigen Zl..lst.:md zu über

geben. Die Verantwortung tragen Ylie bein lIeer die betref

fenden Kommandeure. 

3.) Die Kriegsfahrzeuge inde~ europäischen Territorial

gewässern der Niederlande sind in den Häfen zu belassen, 

die Feuer sind zu löschen. Offiziere und l','iannschaften 

bleiben auf ihren Schiffen bzv-l. v/erden in E:3sernen l..lnte::e

ge bracht. Sie sind in gleicher ';leise lis.tenmiißiß r:ie 

beim Heer zu erfassen. 

Eine Liste der Schiffe und sonstige Fahr'zeuGe mit 

St211c1ortangabe ist l-Ulverzüc;lici'l zu übergeben. 

4.) Die Festwlgen' :t.llld kriegsmiLBige.rl F .. nlagen (:iaffenarsenale, 

l\I1.:mi tionsdepots, Rüstul1.;:',;sfabriken usw.) sind wlbe8chf:~digt 

zu übergeben. 

Die Koinmandanten, Befehlshaber lUld VeTv18.1 tor ver

,bleiben an, Ort Ulld Stelle und sind fiir. die Unvel.'sehrt

-heit verantwortlich. 

5.) An die Ver\'faltuneen der Städte tLTld gGem.einclen und an die 

Bevölkerung ist ein Befehl zu er~assel1, daß jede feind-

. selige liarldlUllg geG2~1 das D8tltsCr.le Heer, s eine _~gehörigen 
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und Einrichtungen zu unterbleiben hat und daß unbedingt Ruhe 

zu bewah~~n is t . 
"-.0:. 

Datei ist zu betonen, daß ZW'liderhandlungen nach 

deutschen Gesetzen streng geahndet werden. 

6.) Die niederländischen Offiziere behalten ihre Waf~en, bleiben 

Vorgesetzte ihr2j7 l::ai:'..llschaften und sind für Ruhe tilld Ol'd-

nung ihrer Trun)cnteile ver2':1twortlicn. 

7.) Die deutschen !l'ru~Jpen werden das noch nicht von ihnen be

setzte Gebiet der l~ied8:(·L-il!.cle be~3etzen. Die Besetzune; ist 

8. ) 

von den :Tiedel.'+~~llc1if:lcllE:C j3e~üjrd3n i!l jeder l3cziellillle; zu 
'/ ' /, J -(. t-(' 
./ :"f~' unterstützen. ,/ -'--. 

I 
Als Befehlshabsl' bcsti:nme iC~'l zunüchst für das 'ßesamte li 

"- --":: ~": :':--.. 

niedel~l~l1disc:!le Ge biet mit At,sDül1.me von Ze.e:L8.nd G.eneral- \', 
~---., .--' 

leutnant H ans e n als J2zirks-38fehlsh:::~ber für Nor:l"':' 

niedel'lm:'..de einschI. C~,2l' ~rord.s8einseln bis zur ]~üli'e des 

Noord - Zee - Canals. 

lJacl1 SEde!l ClllscillieDerrd bis Straße Utrecht, Leiden, 

Katvlijk aam. Zee: GenerCl~leutnant v. Tiedenann. 

Abschließe2.'ld n3.c~::.:~Si.~del1 bis zur :Ma8.s: Ge~leralmaj or 

ZickvlOlff. 

Für die l.'l~ovinz Zee.land erfolgt später Befehl. 

l!"'ür die b(:sonclercn tb21'gab8vcrhandlmlcencler I,uft

w2:ffe, den Gel1.eralr:luj or deI' Luftwaffe v. Kotze. 

, I 

;1 f. I ;"/,. , 
( ~, 

J!'Ur die I,Iarine zun~;,chst. in Vertretung des von der 

Marineleituflg zu besti2f.len.den :Befehlshabers: Kap.z.See Hain. 

Für die Ve:::·I18.ncllunccn "Über Versorgl.illg der ~'lehrIllacht 

und Ver:ml tune; deG IJa:ClclGs bestLüne icn. Genera L'1w, j or Schlieper. 

9.) Die niederliindische Heer8s1eitung sorg't bis. auf weiteres . . ' 

für die Versorgung ihrer ~:cuPlJen in jeder BeziehunG (Ver-

pfleglillg, Bet:riebsstoff us·~-:.) 

Das sind die BedillGunGen:, Herr Gen.eral! 
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.Nach Bekanntgabe der J3edingLmgen bespricht sich d2r 

Oberbefehlshaber der niedel'lL'..ndischen ~1eh:CTilacilt mit den 

Herren seines Stabes und bittet dann ~un Abänderung der 

Bestimmung, daß kollo Flieger, die künftig in Gefangen

scilaft geraten, als :B'ra:aktireure behandelt werden. 

Der betreffe';:·lde .Absatz ';lird dann wie folgt geändert: 

Hiederliindische Flugzeugbesatzungen, die sich 

außerhalb des niederHüldischen Hoheitsgebietes 

befinden, sind nach den. Hied~rlanden 2urückzu-

rillen und zu verpflichten, nicht lli.ehr-t,~en Deutsc~:

land zu kämpfen. 

Die Bedüli?;ungen ','Ierd8n niedergesc.i.lrie ben wlCl VOll uCl1 

Ve:chanrlluußsteilnehn3rn durchgelesen . 

. Gen:e:cal \'linlcelmann 'Ji ttet d2..1111, noch 2 Punkt e VOl'-

bringen zu dli.rfen: 

1.) DeI' 8-en.::;Iajor 0c~üirm8lll hat gest2:rn als Unter

h2.ndler de:c niederli:.i.ndischel1. Wehrmacht mit de;.' 

Deutsche;l Gesandtschaft in Haag verhandelt. EI' 

ist seit 192.3 pensioniert und hat in diesem ?.'pie

ge mit All:snahme der gestric;en Verlilittl~g keine 

Dienste geleistet. General i'linkelI1ann bittet, 

daß Gen.l;~e.j 01' 3chürnann von der ICriegs0efallge.n

schift auseenornnen bleibt. 

Gei2el~al v. Küclller S2.gt dies zu. 
, -

LGenerCll Wi~1kelEiann bsmerkt Vlei ter, daß schon vor lüe-
-J . 

del'legung der ':raffen ni t der Vernichtung von Htlilitions-

vorräten bcgoll.tlen worden sei. Er bittet, daß sGine V'3r

pflichtung zur unversehrten tbcrgabe sich auf den del'zei

tigen Zustand erstI'ec~t. 

General v. Küchler stir:a.mt zu, bemerkt aber, daß e.rlt~ 

sprechende Eefehle unverzüglich auszugeben seien. 

- 6 -
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Anschließend ,verden 2 ~Tiederscllri:ft'2n der BediuGlUlgen 

. zuerst .von General 71inkeluann, dann von Gener'al v. Küchler 

lJ..ntersehrieben und je eine Au."sfe:rtiGtmg den deutschen und 

niederl::~ndischen AboTdnungen ausgehi:indigt. 

General v.Klichler bittet darm, Sinzelhei ten mit Gen. 

Leutnant - H a n ·s e n zu OeSl)l'eC~len und bevolL:l2.chtie;te 

VertI'8ter zu bestimmen, die elfe 3)ezialve:dl2.-':dlunJ;en 

fi.iliren. 

ZUI1 Sc~üuß oen.crkt Genel'2.1 v. :~l.:_c lüo1', dClß es \'lohl als 

selbstverst~::'ncllic~: zu Gelten hE~ b\:;, d2.D s~j;utlicl1"'5"1!'Cutscllen 

Kriegsgefaügenen unvC)rzüglich freizulass2r.. sind. 

Stabes durch Handschle.g. 

-,------------------ --- ---
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